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7.1.3 Für die Energieeffizienzskala auf der ersten Seite des Energieausweises sind der spezifische Refe-
renz-Heizwärmebedarf (HWB), der Primärenergiebedarf (PEB), die Kohlendioxidemissionen (CO2)
und der Gesamtenergieeffizienz-Faktor (fGEE), jeweils auf das Standortklima bezogen, heranzuzie-
hen.

Für Nicht-Wohngebäude ist der Referenz-Heizwärmebedarf und der außeninduzierte Kühlbedarf 
und der End-/Lieferenergiebedarf für das Referenzklima und der Gesamtenergieeffizienz-Faktor so-
wie Angaben zum erneuerbaren Anteil anzuführen. Für Indikatoren, an die Anforderungen gestellt 
werden, ist „erfüllt“ bzw. „nicht erfüllt“ anzugeben. Die Werte sind spezifisch in kWh/m²a anzugeben.

Darüber hinaus sind spezifische standortbezogene Werte für Referenz-Heizwärmebedarf, Heizwär-
mebedarf, Warmwasserwärmebedarf, Heizenergiebedarf, Energieaufwandszahl Heizen, Kühlbe-
darf, Kühlenergiebedarf, Energieaufwandszahl Kühlen, Befeuchtungsenergiebedarf, Beleuchtungs-
energiebedarf, Betriebsstrombedarf, Endenergiebedarf, Primärenergiebedarf, Primärenergiebedarf 
nicht erneuerbar, Primärenergiebedarf erneuerbar, Kohlendioxidemissionen (optional), Gesamtener-
gieeffizienz-Faktor und Photovoltaik-Export und die Gebäudekenndaten Brutto-Grundfläche, Be-
zugs-Grundfläche, Brutto-Volumen, Gebäude-Hüllfläche, Kompaktheit A/V, charakteristische Länge, 
Heiztage, Heizgradtage, Klimaregion, Norm-Außentemperatur, mittlerer U-Wert, LEKT-Wert (optio-
nal), Art der Lüftung, Bauweise und Soll-Innentemperatur anzugeben.

7.1.4 Für die grafische Darstellung in der Energieeffizienzskala auf der ersten Seite des Energieausweises 
werden folgende Klassengrenzen festgelegt:

Klasse
HWBRef,SK PEBSK CO2SK fGEE
[kWh/m²a] [kWh/m²a] [kg/m²a] [-]

A++ 10 60 8 0,55
A+ 15 70 10 0,70
A 25 80 15 0,85
B 50 160 30 1,00
C 100 220 40 1,75
D 150 280 50 2,50
E 200 340 60 3,25
F 250 400 70 4,00
G > 250 > 400 > 70 > 4,00

8 Konversionsfaktoren

Die Konversionsfaktoren zur Ermittlung des PEB (fPE), des nichterneuerbaren Anteils des PEB 
(fPE,n.ern.), des erneuerbaren Anteils des PEB (fPE,ern.) sowie von CO2 (fCO2) sind der nachfolgenden 
Tabelle zu entnehmen. Im Falle von Einzelnachweisen ist gemäß OIB-Leitfaden „Energietechni-
sches Verhalten von Gebäuden“ vorzugehen.

Energieträger
fPE fPE,n.ern. fPE,ern. fCO2
[-] [-] [-] [g/kWh]

1 Kohle 1,46 1,46 0,00 337

2 Heizöl 1,23 1,23 0,01 311

3 Erdgas 1,17 1,16 0,00 236

4 Biomasse 1,08 0,06 1,02 4

5 Strom-Mix Österreich (inkl. Netto-Importe) 1,91 1,32 0,59 276

6 Fernwärme aus Heizwerk (erneuerbar) 1,60 0,28 1,32 51

7 Fernwärme aus Heizwerk (nicht erneuerbar) 1,52 1,38 0,14 291

8 Fernwärme aus hocheffizienter KWK (1) (Defaultwert) 0,94 0,19 0,75 28

9 Fernwärme aus hocheffizienter KWK (1) (Bestwert) 0,30 gemäß Einzelnachweis (2) 20

10 Abwärme (Defaultwert) 1,00 1,00 0,00 20

11 Abwärme (Bestwert) 0,30 gemäß Einzelnachweis (2) 20
(1) ... Als hocheffiziente Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) werden all jene angesehen, die der Richtlinie 2004/8/EG entsprechen.
(2) ... Für den Fall, dass ein Einzelnachweis gemäß EN 15316-4-5 durchgeführt wird, dürfen keine kleineren Werte als für industrielle 

Abwärme verwendet werden. Die Randbedingungen zum Berechnungsverfahren sind im Dokument „Erläuternde Bemerkun-
gen“ festgehalten.
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